
SachbearbeiterIn FachbereichsleiterIn: Bürgermeister: 
 

Haushaltsstelle: 
 
 
bisherige SV: 
 
 

 Mittel stehen zur Verfügung 
 Mittel stehen in Höhe von € ___________________ 

     zur Verfügung 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Jugendbeteiligung erfolgt 

 
UVP 

 keine Bedenken 
 Bedenken 
 entfällt 

 

 
S I T Z U N G S V O R L A G E SV-Nr. 06//0912 
 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 20 26.11.2010 öffentlich 

 Az:  
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  
Verwaltungsausschuss 26.10.2010 zur Empfehlung 
Rat 09.12.2010 zum Beschluss 

 
 
Terminierung der Bürgermeisterwahl 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Wahl des Bürgermeisters wird festgelegt auf den 11. September 2011. Sie fällt 
damit mit der Kommunalwahl 2011 zusammen. 
 
 
 
Begründung: 
Die Amtszeit des Bürgermeisters der Stadt Schortens läuft zum 31. Oktober 2011 ab. 
Gemäß § 61 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) hat die Wahl innerhalb von 
6 Monaten vor Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers stattzufinden. Den 
Wahltag bestimmt der Rat gemäß § 45 b Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalwahl-
gesetz (NKWG). 
 
Da die Niedersächsische Kommunalwahl auf den 11. September 2011 festgelegt 
wurde, wird vorgeschlagen, aus Gründen der Verfahrensvereinfachung an diesem 
Tag auch die Wahl des Bürgermeisters durchzuführen.  
 
 
 
 


